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"OBLIGATIONES ET PRIVILEGIA QUAE BENEFICIO ZURLAUB IANO [=ST . KON-

RADSPFRUENDE IN ZUG] CUM AUCTHORITATE ORDINARIJ APPONI
POSSUNT* 1 CONSTANTIAM COMMUNICATAE"234 , [VERFASST VON
KAPLAN BEAT JAKOB ANTON ZURLAUBEN]

"Pimcta Sequentia adiungenda [ : ]

1 . Das der Collator [ - damals war dies Beat Franz Ptazidus

Zurlauben - ] , wann Er von der Family der ZUrlauben , solle den Gewalt haben,

das Pfruend haus [am Burgbach in Zug ] Zuo beziehen und selbsten Zuobewoh¬

nen (wann ihme beliebig Wurde seyn . ) Er aber solle alsdann (so lang diese
3

bewohnung dauret ) dem Priester [ - d . h . dem Kaplan ] alliährlieh . . . Zinss

Erlegen.

Wesswegen Weyland Br . Beat Jacob [Anton ] Zurtauben [ 1710 ] das Pfruend=

haus kostbahr mit Zuosetzung mehreres Landls hat aufrichten Lassen.

2 . Weiten iederweitich die Bibtiotec diser Family bey undencklichen iahren

in einem eignen Zimmer obiges Pfruendhaus Mann aufbehaltet hat , und noch

bis dato aufhatten : als soll dem Cottator dises recht nit benommen werden,

nach seinem Witten eines noch Zuo Erkiesen.

3 . Jn dem 3 . ten articul dess Species facti solle noch Zuogesetzdt , und ver¬

standen werden , dass der Captan könne alte Zeit den ienigen altar Erwötten

alwo eine Seel Zuoerlösen , Ex cepto die Sabathi altwo Er verbunden solle

seyn in der Kirche bey St . Oswald [in Zug ] under der Sarch eine Zuo le¬

sen.

4 . Jst Vergessen worden bey Zuo sezen , das eine Hl . Meess Wuchentlich ( Wann

eine Seel Zuo erlösen ) in der alten Capellen der Jungfr . Maria [=Liebfrauen-

kapetle in Zug] , noch gelesen werde , so under die 4 HH. Meessen Zuorechnen
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δ . Solle der 7. ie  articul mutiert Werden , alwo der Priester verbunden solle

sein cum obligatione den Chor [ zu St . Michael ] mit dem überrockh alle

Sontag , und vomembsten Festtagen (wann Jhme möglich ) Zuo frequentieren:

Wie auch (iedoch ohne Verpflichtung ) die Vesper am Vorabend.

6 . Wird Mann mich von diser ietz gedachter Obligation entheben , und dises

Privilegium mir nit abschlagen , in betrachtung der grossen kosten , Welche

ich wegen der restauration diser Pfruendt ausstehen mues.

7. Jst in denen Obligationes Volgendes in Vergessenheit gestelt worden : dass

der iedweiliger Caplan auch noch müessen sein tägliches Officium und Ge-

bett pro Benefactoribus , et eorum Successoribus etc . aufopfem:

8 . Dise Obligation aber kann in so Weit gemindert Werden , das der Priester

nur auch ein Memento und ein einfeltigen auf Opferung darinn für obigen

Guethätem mache.

9 . Soll der Caplan gleich wie an der Dedication Fest an Patrocinio B. C o n-

r a d i Vesper und officium halten.

10 . Wird Jhr Fürstl . Gnaden [der Bischof von Konstanz , Johann Franz

Schenk von Stauffenberg]  die administration der Pfrund,

und Einkünfften dem Collatori , ohne das iemand als dero hoche gewalt [ d . h.

Ammann bzw . Stabführer und Rat der Stadt Zug] darinn Zuo melieren habe,

Welches , Wann es sollte nit Zuo gesagt werden , den fortgang dises Geschäft

gäntzlich in steckhen ligen machen wurde ; iedoch Wird Mann gar gern (wie

bey uns im brauch ) Einem iederwiligen Pfahrherr [bzw . Dekan von Zug , -

damals war dies Beat Karl Anton Wolf gang Wickart - J  die rechnung

abstatten.

NB. auf Welchem Fues auch hr . Decan selbsten rathsam befunden hat etc.

sonsten wurde Ein Weltlicher Magistrat Jhr hand gar abziehen und so mit

mehrerm.

11 . Lestlich Wird Mann nit Versagen , Wann Was in dem Jnstrument Zuo verbes¬

sern , oder Zuo mindern und Zwar mit guetheissung dero Fürstl . Gnaden , in

demselben inserieren Zuo Lassen . . . .

12 . Wann sich der Priester Ungebührlich auffüert der Collator den Gewalt sol¬

le haben cum authoritate Ordinari j [ in Konstanz ] Jhn Zuo entsetzen , und

Ein andern Zuo Erwählen . "

1 ) Und zwar sollten diese - wie es in einer Dorsualnotiz von Beat Jakob Anton
Zurlauben heisst - den "Species Facti De Beneficio sive Capellaniâ Fami¬
liae Zurlauben Tugij unacüm Memorandis super eodem Beneficio stabiliendo
abs Concellaria [ episcopali ] Constantiensi emanatis . Anno 17S0 " hinzuge¬
fügt werden , s . auch die Abänderungsvorschläge von 1734 und 1735 in

J



AH 23/1 , 4.
2 ) Diese Vorschläge führten dann 1735 zum neuen "Jnstrumentum Fundationis Be

nefiaii Zurlaubiani ", s . AH 159 , 325 sowie Meier , Schenker , Stöckli / Bene
fiziat 46 - 48.

3 ) Für die Summenangabe ist Platz ausgespart.

AH 84 , 230 - 231
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